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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2016/MC/906
öffentlich
31.08.2016
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägungsbeschluss zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 28 "Lindenstraße" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 12.09.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 27.09.2016 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 19.10.2016 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 (Abwägungstabellen) wie 
folgt abgewogen: 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen  

Lfd.
Nr.

Behörden / Nachbargemeinden Eingang 
Stellungnahmen

Datum 
Stellungnahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen / 
Abwägung 
erforderlich

Landespl. Stellungnahme
Amt für RO und LP 14.06.2016 13.06.2016 X -

Behörden

1. HanseWerk AG 24.05.2016 24.05.2016 X -

2. LA für innere Verwaltung 24.05.2016 24.05.2016 X* -

3. Deutsche Bahn AG 01.06.2016 30.05.2016 X -

4. Landesanglerverband 02.06.2016 30.05.2016 X -

5. Kabel Deutschland 02.06.2016 31.05.2016 X -

6. LA für Kultur u. Denkmalpfl. 06.06.2016

08.06.2016

01.06.2016

01.06.2016

X*

X*

-

-

7. LA f. Gesundh. u. Soziales 06.06.2016 02.06.2016 X -

8. E.DIS AG 07.06.2016 02.06.2016 - X

9. BBL 07.06.2016 02.06.2016 X -

10. WSV Stralsund 08.06.2016 06.06.2016 X -

11. Deutsche Telekom 08.06.2016 08.06.2016 - X

12. GASCADE 10.06.2016 08.06.2016 X* -

13. Deutscher Wetterdienst 15.06.2016 10.06.2016 X -

14. GDMcom 15.06.2016 14.06.2016 X* -

15. Landesjagdverband 15.06.2016 15.06.2016 X -

16. Straßenbauamt Nst. 16.06.2016 14.06.2016 - X
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17. LA für ZAPBK 22.06.2016 22.06.2016 X* -

18. Handelsverband Nord Nbg. 27.06.2016 24.06.2016 X -

19. Handelsverb. Nord Rostock 29.06.2016 27.06.2016 X -

20. Bergamt Stralsund 29.06.2016 28.06.2016 X -

21. StALU 30.06.2016 27.06.2016 - X

22. IHK 01.07.2016 01.07.2016 - X

23. Handwerkskammer 05.07.2016 30.06.2016 X -

24. Forstamt Stavenhagen 11.07.2016 01.07.2016 X -

25. WZV Malchin 28.07.2016 27.07.2016 - X

26. Landkreis MSE 01.07.2016

22.08.2016

30.06.2016

22.08.2016

Fristverl.

-

-

X

Nachbargemeinden 

1. Stadt Teterow 01.06.2016 30.05.2016 X -

2. Hansestadt Demmin 08.06.2016 06.06.2016 X -

3. Stadt Dargun 29.06.2016 28.06.2016 X -

Bürger  

1. Haus- u. Grundstücksverw. 
Anita Nehls

10.06.2016 09.06.2016 - X

2. Gartengemeinschaft 
Malchin (Peenegärten)

23.06.2016 13.06.2016 - X

3. Fam. Schneider 04.07.206 28.06.2016 - X

X* allgemeine Hinweise, die Hinweise wurden bzw. werden beachtet

Folgende Behörden haben sich zum Entwurf nicht geäußert: 

 KKV Güstrow
 Landesverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
 GRÜNE LIGA e.V.
 Meckl.-Vorp. Verkehrsgesellschaft mbH
 LUNG
 BA für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
 NABU
 WBV Obere Peene
 BA für Immobilienaufgaben
 BVVG
 Stadt Stavenhagen
 Stadt Neukalen

Die Stadt Malchin geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt gemäß Anlage (Abwägungstabellen) in 
tabellarischer Form.
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Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V                                   Entscheidung der Gemeindevertretung
§ 1 Abs. 7 BauGB                                                         Abwägung
Die Stadtvertretung Malchin hat am 19.06.2013 den Aufstellungsbeschluss für den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 gefasst. Ein erster Entwurf wurde erarbeitet und 
am 14.05.2014 von der Stadtvertretung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und 
Behördenbeteiligung bestimmt. Der Entwurf hat vom 16.06.2014 bis zum 18.07.2014 
öffentlich ausgelegen. Das Verfahren wurde danach ausgesetzt aufgrund der Kündigung der 
Firma ALDI. Im Sommer 2015 wurden neue Planungsabsichten bekannt. Die Firma REWE 
wollte sich neu aufstellen und den Standort mindestens 30 Jahre besetzen. Die Planungen 
waren entsprechend zu überarbeiten. Ein neuer Entwurfsvorschlag (senkrechte Anordnung 
zur Lindenstraße) wurde dem Bauausschuss am 14.09.2015 und der Stadtvertretung am 
21.10.2015 vorgelegt. Die Ausschussmitglieder und Stadtvertreter haben sich einstimmig 
dafür ausgesprochen, dass der Standort für das Gebäude um 90° zu drehen und parallel zur 
Lindenstraße anzuordnen ist. Entscheidungen der Firma REWE waren abzuwarten und 
Grundstückerwerb zu tätigen. Die Planung war erneut anzupassen unter Einbeziehung der 
abgestimmten Verkehrslösung im Anbindebereich der Erschließungsstraße an die L 
202.Der überarbeitete Entwurf vom März 2016 wurde dem Bauausschuss am 21.03.2016 
vorgelegt; am 04.05.2016 hat die Stadtvertretung Malchin den überarbeiteten Entwurf 
gebilligt und zur erneuten öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt. Der 
Entwurf hat vom 30.05.2016 bis zum 01.07.2016 öffentlich ausgelegen; die Behörden und 
Nachbargemeinden wurden beteiligt. Die eingegangenen Stellungnahmen sind gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (s. Abwägung-
stabellen). 

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt Malchin fallen keine Kosten an. Die TERRA Grundstücksgesellschaft Zwönitz 
mbH Weimar ist Auftraggeber für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 
„Lindenstraße“ der Stadt Malchin und übernimmt die Kosten für die städtebauliche Planung  
und zwar die gesamte Verfahrensabwicklung der Bebauungsplanung bis zur Genehmigung 
derselben nach dem BauGB. Ein entsprechender städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt 
Malchin und dem Vorhabenträger wurde am 01.09.2015 abgeschlossen. 

Anlagen:
Abwägungstabellen
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Stellungnahme Nr. 8/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das MS-Kabel liegt außerhalb des Plangebietes. Die das Plangebiet querenden 
Gas- und NS-Trassen sind in der Planzeichnung dargestellt.  
 
Im Zusammenhang mit der Neubebauung sind Umverlegungen erforderlich; 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden nicht festgesetzt.  
 
Die vorhandenen Anlagen sind im Rahmen der weiteren Planung und bei der 
Umsetzung des Vorhabens durch den Vorhabenträger zu beachten; notwendige 
Umverlegungen sind mit dem Unternehmen rechtzeitig abzustimmen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 8/2 Abwägung Abstimmung 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind bei der weiteren Planung und Umsetzung des Vorhabens 
durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Richtlinien und Hinweise sind bei der weiteren Planung und Umsetzung des 
Vorhabens durch den Vorhabenträger zu beachten 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 8/3 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

       
 

           
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 11/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Telekommunikationslinien werden in die Planzeichnung 
übernommen; notwendige Umverlegungen sind rechtzeitig in Verantwortung 
des Vorhabenträgers mit dem Versorgungsunternehmen abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kabelschutzanweisung ist im Rahmen der weiteren Planung und 
Umsetzung des Vorhabens durch den Vorhabenträger zu beachten. 
Die Planunterlagen werden nur für interne Zwecke genutzt. 

ja nein Enth. 



N/2013B027N/Planung 2016/doc/Abwägung Entwurf Mai 2016 Tabellen Stand 29.09.2016.doc          5 

Stellungnahme Nr. 11/2 und Anlage Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 

 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 16/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausbau des Anbindebereichs der Gemeindestraße an die Landesstraße ist 
durch den Vorhabenträger abzusichern; die Planung und Umsetzung der 
verkehrlichen Erschließung erfolgt in Verantwortung des Vorhabenträgers. 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 21 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Abwägung 
 
Zu 2.Der Landkreis wurde beteiligt; ein Altlastverdacht ist nicht bekannt. 
 
Zu 3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen der 
        Umsetzung durch den Vorhabenträger zu beachten.  

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 22 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um das Übergewicht von peripheren Einzelhandel nicht weiter wachsen zu 
lassen, hat die Stadt Malchin mit der „Malchiner Liste“ vom 5.9.2012 in 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzept vom 4.10.2000 ihre speziellen 
Sortimentslisten, unterteilt nach innenstadtrelevant und nicht innenstadt-
relevanten Sortimenten, anhand der bestehenden Situation im Einzelhandel 
nach dem Ausschlussverfahren erstellt. Das betroffene Gebiet (die Innenstadt/ 
der Geltungsbereich für innenstadtrelevante Sortimente) wurde ausgegrenzt. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des ausgegrenzten Gebietes.  
Die Stadtvertretung hat über die „Malchiner Liste“ mit Geltungsbereich einen 
entsprechenden Beschluss gefasst; der Beschluss ist bindend.  
Die Festsetzung 1.1 wird nicht geändert. 
  
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 25 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die notwendigen Abstimmungen mit dem WZV sind in Verantwortung des 
Vorhabenträgers vorzunehmen. 
 
Die benötigten Angaben sind vom Grundstückseigentümer (Vorhabenträger) zu 
übergeben.  
 
Die Forderungen in Bezug auf die Begrenzung der Niederschlagswasser-
mengen sind bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. Wenn 
zusätzliche Mengen anfallen, sind in Verantwortung des Vorhabenträgers die  
notwendigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Entsorgung zu 
schaffen.  

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/2 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung sind die Ausführungen zum Durchführungsvertrag enthalten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/3 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden mit den zukünftigen 
Darstellungen im Flächennutzungsplan übereinstimmen. 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
Ver- und Entsorgungsträger ist der WZV Malchin Stavenhagen. 
Die notwendigen Abstimmungen sind rechtzeitig in Verantwortung des 
Vorhabenträgers und im Einvernehmen mit der Stadt Malchin vorzunehmen. 
 
Naturschutz 
Mit den Festsetzungen im Textteil B Nr. 4.1 und 4.2 ist die Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahme geregelt; das Anpflanzen von Winterlinden soll 
verbindlich festgesetzt bleiben.  
In der Festsetzung 4.4 wird das Fällen der Bäume in der Zeit vom 1.Oktober bis 
1.März berichtigt.  
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/4 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Der Hinweis unter Nr.6 wird im Wortlaut geändert und entsprechend der  
formulierten Auflage  wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallrecht/ Bodenschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der 
Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Anmerkung zur Müllentsorgung: 
Im Rahmen der weiteren Planung und Umsetzung des Vorhabens ist die 
Müllentsorgung des REWE und der Anlieger abzusichern; die Zu- und Abfahrt 
über das Grundstück REWE-Markt wird vertraglich geregelt (Regelung von 
Überfahrrechte im Durchführungsvertrag). 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/5 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Immissionsschutz 
Zur erneuten schalltechnischen Begutachtung wurde die  Schallimmissions-
prognose vom 29.Juli 2016 (SIP) vorgelegt. 
 
Die  Schallimmissionsprognose vom 29.Juli 2016 wird der Begründung zum 
Satzungsbeschluss als Anlage Nr. 9.4 mit angefügt. 
 
 
 
 
 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen sind bei der Umsetzung des 
Vorhabens zu berücksichtigen.  
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/6 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
Zu 1.  
Anordnung und Einhausung von Kaltwassersätzen und Verflüssiger 
 
Die Anmerkungen werden in die Begründung mit eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Begrenzung der Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen 
 
Die Tabelle 6-6 der SIP (maximal zulässige Schallleistungspegel der 
technischen Anlagen)  wird in den Plan zur Satzung mit aufgenommen. 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/7 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur baulichen Ausführung und Nutzung des  Kundenparkplatzes 
 
Die Zufahrt ist von der Lindenstraße aus nur über die im B-Plan festgesetzte 
öffentliche Verkehrsfläche gegeben; die Ein-/ Ausfahrt zum Kundenparkplatz ist 
an der südlichen Grundstücksgrenze festgesetzt. 
 
Die Forderungen werden im Wortlaut in den Text (Teil B), textliche Festsetzung 
Nr. 6.3 (alte Nr., neu Nr.6.2) übernommen. 
 
 
 
Zur Lieferrampe und Anlieferung 
 
Die Forderungen zur Ausbildung der Rampe und des Warenlieferbereichs im 1. 
und 2. Anstrich werden im Wortlaut in den Text (Teil B), textliche Festsetzung  
Nr. 6.3 (alte Nr., neu Nr.6.2) übernommen. 
 
Die Zeitenregelung zur Anlieferung, Be- und Entladetätigkeit sind als Hinweise 
bereits im Plan enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/8 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Zu den Maßnahmen - Lärm, Licht 
Die Umgrenzungen als „Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm“ 
werden zurück genommen; die Festsetzung 6.1 im Text (Teil B) wird gestrichen. 
 
Die Festsetzung 6.2 wird in neuer Fassung Bestandteil der Satzung: 
Zur Vermeidung von erheblichen Belästigungen durch Blenden und Raum-
aufhellung ist an der südlichen Grenze des Kundenparkplatzes entlang der 
öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der Grundstücke Turnplatz 8 und 9 ein 
geeigneter Sichtschutz von mindestens 1,20m Höhe vorzusehen (z.B. 
blickdichte oder wintergrüne Zäune, Gabionen). 
 
 
Der Hinweis ist im weiteren Verfahren durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
  
 
Ordnungsamt/ Verkehrsangelegenheiten 
Die Hinweise sind bereits im Plan mit aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalschutz 
Der Hinweis zu den Bodendenkmalen wird beibehalten. 
 
Der Hinweis zu den Baudenkmalen wird zur Kenntnis genommen; 
Beeinträchtigungen durch den B-Plan sind nicht zu erwarten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/9 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
Bautechnischer Brandschutz 
Die Hinweise sind zu beachten.  
Nach Rücksprache mit der Feuerwehr ist die Löschwasserversorgung 
gesichert. Hydranten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Der Wasserdruck 
ist ausreichend (250-er GG TW-Leitung des WZV liegt in der Lindenstraße). 
Im Notfall kann auch eine Löschwasserversorgung aus der Peene erfolgen 
(Entfernung ca. 150m). Außerdem verfügt die Feuerwehr über ein Tanklösch-
fahrzeug (TLF 5000 l). Die Zufahrt der Feuerwehr ist über die vorhandenen 
Verkehrstrassen gegeben.  
In Verantwortung des Vorhabenträgers ist eine Aufstellfläche für die Feuerwehr 
auszuweisen und zu kennzeichnen; das Gebäude sollte mit einer 
Brandmeldeanlage und einem Rauchabzug ausgestattet sein.  
 
Sonstiges 
Im Plan Textliche Festsetzung (Teil B) ist in der Festsetzung Nr. 1.2 die max. 
zulässige Verkaufsraumfläche mit 1800 m² vorgegeben; in Abgleichung mit der 
Begründung wird die Festsetzung der max. zul. Verkaufsraumfläche mit in die 
Nr. 1.1 aufgenommen und die Sortimentsliste verschoben. 
 
Der Hinweis im zweiten Anstrich ist durch den Vorhabenträger zu beachtet. 
 
Der Hinweis im dritten Anstrich wird zur Kenntnis genommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger 1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen; die Einrichtung eines Kunden- WC 
ist durch den Vorhabenträger zu ermöglichen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger 2 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

                   
 
 
 
Abwägung 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; im Bebauungsplan werden Geh- und 
Fahrrechte zu den anliegenden Gartengrundstücken und zum Grundstück 
Turnplatz 6 berücksichtigt. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger 3  Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Einwände werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich die Stadt Malchin 
mehrfach mit der Anordnung des neuen Baukörpers auf der Fläche 
auseinander gesetzt und letztendlich entschieden, dass der neue Markt auf den 
rückwärtigen Flächen in Nord- Südausrichtung entstehen soll.  
 
Im Bebauungsplan und im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag wird 
festgelegt, dass für die Anlieferung innenliegende Rampen mit Überlade-brücke 
und Torwandabdichtung vorzusehen sind. Die Anlieferung ist zu überdachen 
und jene Seite, die dem FS 18/6 zugewandt ist, ist zu schließen (Abschirmung 
mit schalldichtem Material). Anlieferungen sowie Be- und Entladen werden in 
der Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr nicht gestattet.  
 
Eine Verlagerung der Belieferung von der Lindenstraße aus an den nördlichen 
Plangebietsrand ist aus immissionsschutzrechtlichen und verkehrlichen 
Gründen nicht möglich. 
 
Anmerkung Festsetzung der  nördlichen Schallschutzmauer: 
Zur immissionsschutzrechtlichen Beurteilung hatte der Landkreis MSE eine 
Schallimmissionsprognose auf der Grundlage der aktuellen Baupläne gefordert. 
Die Unterlagen wurden erstellt (Gutachten vom 29.07.2016) und der Behörde 
zur Prüfung nachgereicht. Nach der aktuell vorliegenden immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung kann sowohl an der nördlichen, wie auch an der 
südlichen Grundstücksgrenze des Marktes von einer Schallschutzwand 
abgesehen werden. Mit Beschluss über die Satzung wird keine Festsetzung 
mehr zur Ausbildung einer Schallschutzwand getroffen werden. 
Zur Vermeidung von erheblichen Belästigungen durch Blenden und Raum-
aufhellung ist jedoch an der südlichen Grenze des Kundenparkplatzes entlang 
der öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der Grundstücke Turnplatz 8 und 9 
ein geeigneter Sichtschutz von mindestens 1,20m Höhe vorzusehen (z.B. 
blickdichte oder wintergrüne Zäune oder Hecken). 

ja nein Enth. 
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